
1. Satzung der Gemeinde Ballstedt 
zur Änderung der Hauptsatzung 

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), hat der Gemeinderat der Gemeinde Ballstedt in der 
Sitzung am 18.09.2024 die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen: 

Die Hauptsatzung der Gemeinde Ballstedt vom 20.06.2023, veröffentlicht im Amtsblatt 
der Gemeinde Am Ettersberg (Ettersberg Journal), 7. Ausgabe 2023, am 01.07.2023, 
wird wie folgt geändert: 

§ 1 
§ 12 erhält folgende neue Fassung: 

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mitwirkung bei den 
Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse als 
Entschädigung ein Sitzungsgeld von 30,00 Euro für die notwendige, 
nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder eines 
Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Dabei dürfen nicht mehr als zwei 
Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden. 

Die Aufwandsentschädigung ist jährlich zu überprüfen. Die jährlich zu erfolgende 
Dynamisierung ist zu beachten. Übersteigt der Mindestbetrag nach § 2 Abs. 5 der 
Thüringer Verordnung über Höchstsätze für die Entschädigung der Gemeinderats-, 
Stadtrats- und Kreistagsmitglieder (Thüringer Entschädigungsverordnung – 
ThürEntschVO) die festgesetzte Aufwandsentschädigung, ist diese neu 
festzusetzen.  

Für die Teilnahme an einer Sitzung nach § 36a Absatz 1 Satz 1 ThürKO sowie die 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren nach § 36a Absatz 2 ThürKO wird 
gleichermaßen die Entschädigung gewährt. 

(2) Mitglieder des Gemeinderates, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem 
Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls und der notwendigen 
Auslagen. Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 
Euro je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer 
beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Mitglieder des Gemeinderates, die nicht 
erwerbstätig sind, jedoch einen Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei 
Personen führen, erhalten eine Pauschalentschädigung von 5,00 Euro je volle 
Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag sowie für 
höchstens acht Stunden pro Tag und auch nur bis 19:00 Uhr gewährt. 

(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekosten nach dem Thüringer 
Reisekostengesetz gezahlt. 

(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Mitglied des Gemeinderates sind, gelten die 
Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Verdienstausfalls bzw. der 
Pauschalentschädigung und der Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend. 

Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen 
und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der Durchführung der Wahlen am 
Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag eine pauschale 
Entschädigung von 25,00 Euro. Für jede weitere Wahlhandlung am selben Tag 
erhalten alle Wahlhelfer zusätzlich 5,00 Euro je Wahl. 



(5) Für die Wahrnehmung besonderer Funktionen und die hierdurch entstehenden 
höheren Belastungen und Aufwendungen erhalten eine zusätzliche monatliche 
Entschädigung: 

der Vorsitzende eines Ausschusses von 10,00 Euro, 

(6) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für die Dauer ihrer 
Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschädigung: 

der ehrenamtliche Bürgermeister von  600,00 Euro,  
der ehrenamtliche Beigeordnete von  150,00 Euro,  

Die Aufwandsentschädigung ist jährlich zu überprüfen. Die jährlich zu erfolgende 
Dynamisierung ist zu beachten. Übersteigt der Mindestbetrag nach § 2 Abs. 5 der 
Thüringer Verordnung über Höchstsätze für die Entschädigung der Gemeinderats-, 
Stadtrats- und Kreistagsmitglieder (Thüringer Entschädigungsverordnung – 
ThürEntschVO) die festgesetzte Aufwandsentschädigung, ist diese neu 
festzusetzen.  

§ 2 

Diese Satzung tritt zum 01.10.2024 in Kraft. 

Ballstedt, den 26.09.2024 

Gemeinde  
Ballstedt 

 (Siegel) 

_____________________ 
Joachim Pommeranz 
Bürgermeister  

• Rechtsaufsichtlich bestätigt und der vorzeitigen Bekanntmachung zugestimmt mit 
Schreiben des Landratsamtes Weimarer Land vom 24.09.2024, 

• bekannt gemacht im Amtsblatt der Landgemeinde Am Ettersberg „Ettersberg-
Journal“, 11. Ausgabe vom 01.11.2024. 


